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2.1 Mögliche Gefahren

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

- Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme:

- Signalwort: Gefahr

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

- Produktidentifikator
- Handelsname: Reinigungsmittel Typ B
- Artikelnummer: H 0315

Chemische Charakterisierung 
Gehalt: ca. 86% Kohlenwasserstoffgemisch 
CAS-Nr.: 64742-49-0
 
Hersteller/Lieferant: 
NILOS GmbH & Co. KG • Reisholzstr. 15 • 40721 Hilden • Germany 
Tel: +49 2103 951 - 0 
Fax: +49 2103 951 - 199 
 
Tel. Notfallauskunft: +49 173 9652041
E-Mail: SDB@nilos.de

GHS02 Flamme
Flam. Liq. 2		  H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

GHS08 Gesundheitsgefahr
Asp. Tox. 1		  H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die
			   Atemwege tödlich sein.

GHS09 Umwelt
Aquatic Chronic 2	 H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

GHS07
Skin Irrit. 2		  H315 Verursacht Hautreizungen.
STOT SE 3		  H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

GHS02	    GHS07     GHS08     GHS09
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2.2 Mögliche Gefahren

- Gefahrenhinweise
H225 	 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H315 	 Verursacht Hautreizungen.
H336 	 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H304 	 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H411 	 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
P210 		  Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P243 		  Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
P261 		  Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 		  Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P273 		  Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P301+P310 	 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P303+P361+P353 	 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten
			   Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 	 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
			   Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P304+P340 	 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das
			   Atmen erleichtert.
P331 		  KEIN Erbrechen herbeiführen.
P403+P235 	 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

- Sonstige Gefahren:
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: nicht anwendbar.  |  vPvB: nicht anwendbar.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Stoffe
- CAS-Nr. Bezeichnung 64742-49-0 Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte
- Identifikationsnummer(n)
- EG-Nummer: 265-151-9
- Indexnummer: 649-328-00-1
- zusätzl. Hinweise:
	 Benzolgehalt: < 0,1 Gew.%
	 Es gilt Anhang VI, Anmerkung P - Einstufung und Kennzeichnung als krebserzeugend (R45) ist nicht
	 notwendig.

Zusätzl. Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
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4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
· nach Einatmen: Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt 
  konsultieren. Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
· nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder 
  Hautreizung Arzt aufsuchen.
· nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. 
  Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
· nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe hinzuziehen.
  KEIN Erbrechen herbeiführen - Aspirationsgefahr!

- Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Löschmittel
· Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO₂), Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand 
  mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
· Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren: Kann explosive Dampf-Luft-Gemische bilden.
  Wegen des hohen Dampfdruckes besteht bei Temperaturanstieg Berstgefahr der Gefäße. Kohlenmonoxid (CO)  
  und Kohlendioxid (CO₂)

- Hinweise für die Brandbekämpfung
· Besondere Schutzausrüstung:
  Atemschutzgerät anlegen.
· Weitere Angaben
  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtiger Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. Für ausreichende Lüftung sorgen. Berührung mit 
den Augen und der Haut vermeiden. Dampf nicht einatmen. Zündquellen fernhalten.

- Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Bei Eindringen in 
  Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. Eindringen in Kanalisation, Gruben 
  und Keller verhindern.

- Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: Für ausreichende Lüftung sorgen. Mit 
  flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen. Kontaminiertes Material als 
  Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. 

- Verweis auf andere Abschnitte:
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
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7. Handhabung und Lagerung

- Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung: Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
  Aerosolbildung vermeiden. Aerosolnebel nicht einatmen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den 
  Augen und der Haut vermeiden. Auf die Einhaltung des/der Arbeitsplatzgrenzwerte/s (AGW) und/oder 
  sonstiger Grenzwerte achten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.
  Im entleerten Gebinde können sich zündfähige Gemische bilden. Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 
  Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter: An einem kühlen Ort lagern. Wasserrechtliche 
  Bestimmungen beachten. Vorschriften zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten beachten. TRGS 510 
  „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern“ beachten.
· Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren. Vorschriften zur Lagerung 
  brennbarer Flüssigkeiten beachten.
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
  Behälter dicht geschlossen halten. In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
· Lagerklasse: LGK 3 Entzündliche flüssige Stoffe (TRGS 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in 
  ortsbeweglichen Behältern)

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):
· Spezifische Endanwendungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen

- Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Zu überwachende Parameter
AGW für Kohlenwasserstoffe beachten.

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

- Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
  Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort 
  ausziehen. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Vor 
  den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
- Atemschutz:
  Bei dauerhaft sicherer Einhaltung des/der Arbeitsplatzgrenzwerte/s (AGW) und sonstiger Grenzwerte 
  normalerweise keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- Handschutz:
  Handschuhe - Lösemittelbeständig. Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das 
  Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
- Handschuhmaterial
  Handschuhe aus Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR. Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom 
  Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller 
  unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
  Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: Schutzbrille
- Körperschutz: Lösemittelbeständige Schutzkleidung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

64742-49-0 Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte

MAK (Deutschland) vgl.Abschn.Xb
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben / Aussehen:

Form: flüssig

Farbe: farblos

Geruch: mild

Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

pH-Wert: Nicht bestimmt.

Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Siedepunkt/
Siedebereich:

80°C
Nicht bestimmt.

Flammpunkt: - 12 °C

Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar.

Zündtemperatur: 250°C

Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

0,8 Vol % 
8,0 Vol %

Dampfdruck: 85 mbar

Dichte: Nicht bestimmt.

Relative Dichte: 0,76 g/cm3

Dampfdichte: Nicht bestimmt.

Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt.

Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

Viskosität / dynamisch bei 20°C: 	
Viskosität / kinematisch: 

ca. 1000 mPas 
Nicht bestimmt.

Sonstige Angaben: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10. Stabilität und Reaktivität

- Chemische Stabilität
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Bildung zündfähiger Dampf-Luft-Gemische möglich. Ungereinigte 
  Leergebinde können Produktgase enthalten, die mit Luft explosible Gemische bilden. Wegen des hohen 
  Dampfdruckes besteht bei Temperaturanstieg Berstgefahr der Gefäße. Entwicklung von explosionsfähigen 
  Gasen/Dämpfen.
- Zu vermeidende Bedingungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- Unverträgliche Materialien: Starke Oxidationsmittel
- Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO₂)
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11. Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen / Akute Toxizität:

- Primäre Reizwirkung:
· an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhäute.
· am Auge: Keine Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Zusätzliche toxikologische Hinweise:
  Einatmen konzentrierter Dämpfe kann zu narkoseähnlichen Zuständen und zu Kopfschmerzen, 
  Schwindel, etc. führen.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung):
  Nach derzeitigem Kenntnisstand keine CMR-Wirkungen bekannt.

12. Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Hinweise:  
Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die 
Kanalisation gelangen lassen.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Oral
Dermal
Inhalativ

LD50
LD50
LC50

> 7000 mg/kg (Ratte)
> 3000 mg/kg (Ratte)
84 - 88 mg/l/4h (Ratte)

13. Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: 
  Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung 
  gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.
- Abfallschlüsselnummer:
  Die Abfallschlüsselnummer nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) ist abhängig vom Abfallerzeuger
  und kann dadurch für ein Produkt unterschiedlich sein. Die Abfallschlüsselnummer ist daher von jedem
  Abfallerzeuger gesondert zu ermitteln.
- Europäischer Abfallkatalog:
  Die Zuordnung von Abfallschlüsselnummern nach dem EAV ist branchen- und prozeßspezifisch durchzuführen.
- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
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14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVSE:  
ADR/RID-Klasse:			   3 
Gefahrzettel:				   3 
Verpackungsgruppe:			   II 
UN-Nr.:				    1268 
Bezeichung des Gefahrgutes:		  Erdöldestillate, n.a.g. (Petroleum naphtha) 
 
Seeschifftransport IMDG/GGVSee: 
IMDG/GGVSee-Klasse:		  3 
Gefahrzettel:				   3 
UN-Nr.:				    1268 
Verpackungsgruppe:			   II 
EMS-Nr.:				    F-E,S-E 
Marine pollutant:			   ja 
Bezeichung des Gefahrgutes:		  Erdöldestillate, n.a.g. (Petroleum naphtha) 
 
Lufttransport ICAO-TI / IATA-DGR: 
ICAO/IATA-Klasse:			   3 
Gefahrzettel:				   3 
UN/ID-Nummer:			   1268 
Verpackungsgruppe:			   II 
Richtiger technischer Name:		  Petroleum distillates, n.o.s. (Petroleum naphtha)

15. Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
  für den Stoff oder das Gemisch

· Nationale Vorschriften: Verordnung EC No. 1272/2008 | Verordnung EC No. 1907/2006

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Technische Anleitung Luft:
  Klasse: III

- Gefahrenhinweise
H225 	 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H315 	 Verursacht Hautreizungen.
H336 	 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H304 	 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H411 	 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
P210 		  Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P243 		  Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
P261 		  Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 		  Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P273 		  Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P301+P310 	 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P303+P361+P353 	 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten
			   Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 	 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
			   Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P304+P340 	 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das
			   Atmen erleichtert.
P331 		  KEIN Erbrechen herbeiführen.
P403+P235 	 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
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16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Abkürzungen und Akronyme:

RID: 		  Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 
			   (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: 		  International Civil Aviation Organisation
ADR: 		  Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
			   (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: 		  International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: 		  International Air Transport Association
GHS: 		  Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: 		  European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: 		  European List of Notified Chemical Substances
CAS: 		  Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: 		  Lethal concentration, 50 percent
LD50: 		  Lethal dose, 50 percent
Acute Tox. 4: 	 Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: 		  Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: 		  Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Resp. Sens. 1: 	 Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1
Skin Sens. 1: 		 Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Carc. 2: 		  Carcinogenicity, Hazard Category 2
STOT SE 3: 		  Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: 		  Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2


